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Index

41/04 Sprengmittel Waffen Munition

Norm

WaffG 1996 §12 Abs1;

Rechtssatz

Der Begri  der "missbräuchlichen Verwendung" einer Wa e ist nicht restriktiv auszulegen (vgl. insoweit das Erkenntnis

vom 28. November 1995, Zl. 95/20/0255). Es kommt nicht darauf an, dass die so quali zierte rechtswidrige

Verwendung von Wa en durch die vom Wa enverbot betro ene Person unmittelbar selbst erfolgt. Vielmehr

rechtfertigt auch die Annahme, diese Person könnte einer anderen Person Zugang zu einer Wa e zu deren

missbräuchlichen Verwendung gewähren, die Erlassung eines Wa enverbotes (vgl. das Erkenntnis vom 24. Februar

2000, Zl. 99/20/0149; ob an der dort angeführten, nicht zum geltenden Gesetz ergangenen Vorjudikatur auch insoweit,

als darin nicht auf die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung durch den Dritten abgestellt wurde, festzuhalten ist,

kann für den vorliegenden Fall dahinstehen). Im vorliegenden Fall rechtfertigten bestimmte Tatsachen die Annahme,

die Beschwerdeführerin gewähre ihrem Ehegatten Zugang zu ihren Wa en und der Ehegatte werde diese Wa en

missbräuchlich verwenden.
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